
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/9/13 7Ob633/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.1984

Norm

JWG §26

Rechtssatz

Auf einen allenfalls entgegenstehenden Willen des (siebenjährigen ) Kindes oder gar seiner Schwester kommt es bei

notwendigen Hilfemaßnahmen nicht an.

Entscheidungstexte

7 Ob 633/84

Entscheidungstext OGH 13.09.1984 7 Ob 633/84
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